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2126
Dritte Verordnung zur Änderung 

der Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021

Vom 22. März 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1, 3 bis 
6, §  73 Absatz  1a Nummer  6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Ar-
tikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) 
geändert, § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 18. Novem-
ber 2020 (BGBl.  I S.  2397) eingefügt, §  73 Absatz  1a Nummer  6 zuletzt 
durch Artikel  1 Nummer  26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl.  I 
S.  1018) und §  73 Absatz  1a Nummer  24 zuletzt durch Artikel  1 Num-
mer 23 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl.  I S. 2397) geändert 
worden sind, sowie von § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes 
vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.  218b) verordnet das Ministerium für 
 Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1
§ 11 Absatz 1 bis 5 der Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 (GV. 
NRW. S.  216), die zuletzt durch Artikel  1 der Verordnung vom 11. März 
2021 (GV. NRW. S. 254a) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„(1) Beim Betrieb von
1.  Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktun-

gen von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränke-
märkten und Kiosken,

2.  Wochenmärkten für Verkaufsstände mit dem Schwerpunkt Lebensmit-
tel und Güter des täglichen Bedarfs, 

3.  Apotheken, Reformhäusern, Sanitätshäusern, Babyfachmärkten und 
Drogerien,

4.  Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen,
5.  Zeitungsverkaufsstellen,
6.  Futtermittelmärkten und Tierbedarfsmärkten,
7.  Blumengeschäften und weiteren Einzelhandelsgeschäften, die kurzfris-

tig verderbliche Schnitt- und Topfblumen sowie Gemüsepfl anzen und 
Saatgut verkaufen, soweit sie den Verkauf hierauf einschließlich unmit-
telbaren Zubehörs (Übertöpfe und so weiter) beschränken,

8.  Einrichtungen des Großhandels für Großhandelskunden und, beschränkt 
auf den Verkauf von Lebensmitteln, auch für Endkunden sowie

9.  bei der Abgabe von Lebensmitteln durch soziale Einrichtungen (z.B. 
die sog. Tafeln)

darf die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Kundinnen und Kunden je-
weils eine Kundin beziehungsweise einen Kunden pro angefangene zehn 
Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne des Einzelhandelserlasses 
NRW nicht übersteigen; in Handelseinrichtungen mit einer Gesamtver-
kaufsfl äche von mehr als 800 Quadratmetern darf diese Anzahl 80 Kun-
dinnen beziehungsweise Kunden zuzüglich jeweils eine Kundin bezie-
hungsweise einen Kunden pro angefangene 20 Quadratmeter der über 800 
Quadratmeter hinausgehenden Verkaufsfl äche nicht übersteigen. In Ein-
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richtungen des Einzelhandels für Lebensmittel und auf Wochenmärkten 
darf das Sortiment solcher Waren, die nicht Lebensmittel und Güter des 
täglichen Bedarfs sind, nicht gegenüber dem bisherigen Umfang ausge-
weitet werden. 
(2) Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten sowie Baustoffhandels-
geschäften ist zur Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbeschein, 
Handwerkern mit Handwerkerausweis sowie Land- und Forstwirten mit 
den jeweils betriebsnotwendigen Waren in entsprechender Anwendung 
von Absatz  1 zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur gestattet 
werden,
1.  zu einem räumlich abgetrennten Bereich mit eigenem Eingang und ei-

genem Kassenbereich für den Verkauf von Waren gemäß Absatz  1 
Satz 1 Nummer 7,

2.  zur gesamten Verkaufsfl äche des Baumarkts, Gartenbaumarkts oder 
Baustoffhandelsgeschäfts in entsprechender Anwendung von Absatz 3, 
wobei sich in diesem Fall die zulässige Kundenzahl insgesamt, also ein-
schließlich der in Satz  1 genannten Kundengruppen, nach Absatz  3 
Satz 1 bestimmt.

(3) Beim Betrieb von nicht in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Verkaufs-
stellen des Einzelhandels sowie von Einrichtungen zum Vertrieb von Rei-
seleistungen darf die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Kundinnen und 
Kunden jeweils eine Kundin beziehungsweise einen Kunden pro angefan-
gene vierzig Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne des Einzelhan-
delserlasses NRW nicht übersteigen. Zutritt dürfen Kundinnen und Kun-
den nur nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeit-
raum und bei sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit nach §  4a 
Absatz 1 erhalten.
(4) Für Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, das auch Waren um-
fasst, die dem regelmäßigen Sortiment einer der in Absatz  1 Satz  1 ge-
nannten Verkaufsstellen entsprechen, gilt: bilden diese Waren den 
Schwerpunkt des Sortiments, richtet sich der Betrieb der Verkaufsstelle 
insgesamt nach Absatz 1, anderenfalls ist entweder der Verkauf auf diese 
Waren zu beschränken und dabei Absatz  1 zu beachten oder insgesamt 
nach Absatz 3 zu verfahren. 
(5) Innerhalb von Einkaufszentren, Einkaufspassagen und ähnlichen 
Einrichtungen ist für jede räumlich abgetrennte Verkaufsstelle die ent-
sprechende Höchstkundenzahl gemäß Absatz 1 oder Absatz 3 maßgeb-
lich. Zudem muss die für die Gesamtanlage verantwortliche Person 
 sicherstellen, dass nicht mehr Kundinnen und Kunden Zutritt zur Ge-
samtanlage erhalten als in Summe für die Verkaufsgeschäfte nach den 
jeweils zulässigen Personenzahlen zulässig sind. Zusätzlich kann bezo-
gen auf die Allgemeinfl äche 1 Person je 20 Quadratmeter Allgemein-
fl äche in die zulässige Gesamtpersonenzahl für die Gesamtanlage ein-
gerechnet werden. Durch ein abgestimmtes Einlassmanagement ist 
 sicherzustellen, dass im Innenbereich Warteschlangen möglichst ver-
mieden werden. Befi ndet sich in einer Verkaufsstelle ein oder mehrere 
weitere Geschäfte ohne räumliche Abtrennung (zum Beispiel eine 
 Bäckerei im räumlich nicht abgetrennten Eingangsbereich eines Le-
bensmittelgeschäftes), so ist die für die Gesamtfl äche zulässige Kunden-
zahl nach den für die Hauptverkaufsstelle maßgeblichen Vorschriften zu 
berechnen.“
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Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 23. März 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 22. März 2021

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 272a
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